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A n t r a g

Der Landtag wolle beschließen,
die Landesregierung zu ersuchen
zu berichten,

1.	�wie sich der Anteil der Landesfläche mit 4G- und 4G+-Versorgung sowie der 
Anteil der Landesfläche mit „5G Stand Alone“- und „5G Non Stand Alone“-
Versorgung in Baden-Württemberg in den vergangenen fünf Jahren entwickelt 
hat (bitte differenziert nach Jahren sowie nach ihrer Kenntnis im bundesweiten 
Vergleich);

2.	�wie sich der Anteil der Haushalte, die mit einer Geschwindigkeit von mindes-
tens 100 Mbit/s versorgt sind, in den vergangenen fünf Jahren in Baden-Würt-
temberg entwickelt hat (bitte differenziert nach Jahren sowie nach ihrer Kennt-
nis im bundesweiten Vergleich);

3.	�inwiefern die Versorgungsauflage der Bundesnetzagentur im Rahmen der 5G-
Frequenzvergabe 2019 bis Ende 2022 mindestens 98 Prozent der Haushalte je 
Bundesland mit mindestens 100 Mbit/s zu versorgen in Baden-Württemberg 
erfüllt wurde;

4.	�sofern die unter Ziffer 3 aufgeführte Versorgungsauflage nicht erfüllt wurde, 
was ihrer Kenntnis nach die Ursachen hierfür sind;

5.	�wie sich die Anzahl der weißen Flecken in Baden-Württemberg seit der 5G-
Frequenzvergabe 2019 entwickelt hat (bitte auch mit Angabe der Lage der wei-
ßen Flecken);

6.	�wie viele weiße Flecken seit der 5G-Frequenzvergabe 2019 in Baden-Württem-
berg durch die Netzbetreiber geschlossen wurden (bitte auch mit Angabe der 
Lage der weißen Flecken sowie differenziert nach Netzbetreiber);

Antrag
des Abg. Daniel Karrais u. a. FDP/DVP

und

Stellungnahme
des Ministeriums des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen

Mobilfunkversorgung in Baden-Württemberg

Drucksachen und Plenarprotokolle sind im Internet
abrufbar unter: www.landtag-bw.de/Dokumente

Der Landtag druckt auf Recyclingpapier, ausgezeich-
net mit dem Umweltzeichen „Der Blaue Engel“.



2

Landtag von Baden-Württemberg Drucksache 17 / 4119

  7.	�wann sie den Netzbetreibern im Rahmen der 5G-Frequenzvergabe 2019 die 
Liste mit den weißen Flecken in Baden-Württemberg vorgelegt hat;

  8.	�wie viele 5G-Basisstationen seit der 5G-Frequenzvergabe 2019 in Baden-
Württemberg errichtet wurden (bitte auch mit Angabe der Lage der 5G-Basis-
stationen);

  9.	�inwiefern die Versorgungsauflagen der Bundesnetzagentur im Rahmen der 
5G-Frequenzvergabe 2019, bis Ende 2022 Bundesautobahnen mit mind. 
100 MBit/s, wichtigste Bundesstraßen mit mind. 100 MBit/s sowie Schienen-
wege mit mehr als 2 000 Fahrgästen pro Tag mit mind. 100 MBit/s zu versor-
gen, in Baden-Württemberg erfüllt wurden;

10.	�welche Landesliegenschaften sie bisher für Sendeanlagen von Mobilfunkun-
ternehmen bereitstellt;

11.	�welche Landesliegenschaften für die Bereitstellung von Sendeanlagen geeig-
net sind;

12.	�wie viele Flächen auf Privat-, Firmen- oder kommunalem Grundstücken ihrer 
Kenntnis nach derzeit für die Errichtung eines Mobilfunkmastes an Mobil-
funkunternehmen vermietet werden (bitte auch mit Angabe, welcher Anteil 
dieser Flächen davon über das Mobilfunk-Standorterfassungstool der Landes-
regierung gemeldet wurden);

13.	�welche konkreten Maßnahmen sie bisher im Rahmen der Information- und 
Kommunikationsinitiative „Mobilfunk und 5G“ umgesetzt hat;

14.	�wie oft der „Runde Tisch Mobilfunk“ der Landesregierung, der im Januar 
2022 ins Leben gerufen wurde und mindestens zweimal jährlich tagen soll, 
bisher getagt hat (bitte auch mit konkreter Darstellung der behandelten The-
men, der bisherigen Ergebnisse sowie der am Runden Tisch beteiligten Ak-
teure);

15.	�wie sie die aktuelle Situation der Mobilfunkversorgung in Baden-Württem-
berg insgesamt bewertet.

6.2.2023

Karrais, Goll, Weinmann, Dr. Rülke, Haußmann, Dr. Timm Kern, Birnstock, 
Bonath, Brauer, Fischer, Haag, Heitlinger, Hoher, Dr. Jung, Reith, 
Dr. Schweickert, Trauschel FDP/DVP

Beg r ü n d u n g

Zum Rückgrat der Digitalisierung gehört eine leistungsfähige, stabile und flä-
chendeckend verfügbare Mobilfunkversorgung. Die Verantwortung für den Aus-
bau der Mobilfunknetze liegt in den Händen der privaten Mobilfunknetzbetreiber 
Deutsche Telekom, Vodafone, Telefónica sowie die 1&1 Mobilfunk GmbH.

Um die Mobilfunkversorgung in Deutschland weiter zu verbessern, war die letzte 
Frequenzvergabe der Bundesnetzagentur im Jahr 2019 mit folgenden Auflagen an 
die Mobilfunknetzbetreiber geknüpft:

Bis 2022:

•	 98 Prozent der Haushalte je Bundesland mit mindestens 100 MBit/s
•	 Bundesautobahnen mit mind. 100 MBit/s
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•	 wichtigste Bundesstraßen mit mind. 100 MBit/s
•	 Schienenwege mit mehr als 2 000 Fahrgästen pro Tag mit mind. 100 MBit/s
•	 Errichtung von 1 000 5G-Basisstationen
•	 Errichtung von 500 Basisstationen mit mind. 100 Mbit/s in weißen Flecken

Bis 2024:

•	 Alle übrigen Bundesstraßen mit mind. 100 Mbit/s
•	 Alle Landes- und Staatsstraßen mit mind. 50 Mbit/s
•	 alle übrigen Schienenwege mit mind. 50 Mbit/s
•	 Seehäfen und Wasserstraßen mit mind. 50 Mbit/s

Für 1&1 Mobilfunk GmbH als Neueinsteiger gelten abweichende Auflagen und 
Fristen:

•	 Inbetriebnahme von 1 000 5G-Basisstationen bis Ende 2022, 2
•	 25 Prozent der Haushalte bis 2025,
•	 50 Prozent der Haushalte bis 2030.

Die Einhaltung der Versorgungsauflagen wird von der Bundesnetzagentur über-
prüft. Durch den veröffentlichten Bericht der Bundesnetzagentur im Novem-
ber 2022 zeigt sich, dass die Versorgungsauflagen für die Mobilfunkanbieter von  
allen Anbietern nicht eingehalten werden. Besonders die Versorgung der in  
der Auflage geforderten Haushalte und die Versorgung der sogenannten „weißen 
Flecken“ werden verfehlt.

Der Antrag soll in Erfahrung bringen, wie die Landesregierung die aktuelle Situ-
ation der Mobilfunkversorgung in Baden-Württemberg bewertet und welche An-
strengungen sie unternimmt, um diese zu verbessern.

S t e l l u n g n a hme

Mit Schreiben vom 2. März 2023 Nr. IM7-0141.5-383/3/1 nimmt das Ministe-
rium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen im Einvernehmen mit dem 
Ministerium für Finanzen und dem Ministerium für Ernährung, Ländlichen Raum 
und Verbraucherschutz zu dem Antrag wie folgt Stellung: 

Der Landtag wolle beschließen,
die Landesregierung zu ersuchen 
zu berichten,

1.	�wie sich der Anteil der Landesfläche mit 4G- und 4G+-Versorgung sowie der 
Anteil der Landesfläche mit „5G Stand Alone“- und „5G Non Stand Alone“-
Versorgung in Baden-Württemberg in den vergangenen fünf Jahren entwickelt 
hat (bitte differenziert nach Jahren sowie nach ihrer Kenntnis im bundesweiten 
Vergleich); 

Zu 1.:

Anmerkung: Die Daten des Mobilfunk-Monitorings der Bundesnetzagentur 
(BNetzA) werden quartalsweise von den Mobilfunknetzbetreibern nach den Para-
metervorgaben der BNetzA erhoben. Die einheitlichen Vorgaben in der heutigen 
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Form sind seit der Datenerhebung im Juli 2021 festgelegt. Daher liegen der BNetzA 
keine vergleichbaren Daten vor Juli 2021 vor. Die 5G-Technologie wurde erst-
mals für die Aktualisierung der Daten im Oktober 2021 erhoben. 

Die nachfolgende Tabelle zeigt die Entwicklung der prozentualen Versorgung der 
Fläche in Baden-Württemberg im Vergleich zum Bundesdurchschnitt von Juli 
2021 bis Oktober 2022 durch mindestens einen Mobilfunknetzbetreiber. Für das 
Mobilfunk-Monitoring werden die Technologien 4G (LTE), 5G Dynamic Spec-
trum Sharing (DSS), 5G Non Stand Alone (NSA) und 5G Stand Alone (SA) 
unterschieden. DSS erlaubt die gleichzeitige Nutzung von 4G und 5G im gleichen 
Frequenzbereich.

Quelle: BNetzA (Stand: Oktober 2022)

Die prozentuale Flächenversorgung von Baden-Württemberg liegt mit Datenstand 
vom Oktober 2022 in allen aufgeführten technologischen Ausprägungen unter 
dem Bundesdurchschnitt. Jedoch ist in der Entwicklung analog zum Bundes-
durchschnitt eine kontinuierliche Steigerung in allen technologischen Ausprägun-
gen ersichtlich. Insbesondere bei der Technologie 5G Stand Alone ist von Januar 
2022 bis April 2022 in Baden-Württemberg eine Steigerung in Höhe von rund  
22 Prozentpunkten zu verzeichnen.

2.	�wie sich der Anteil der Haushalte, die mit einer Geschwindigkeit von mindes-
tens 100 Mbit/s versorgt sind, in den vergangenen fünf Jahren in Baden-Würt-
temberg entwickelt hat (bitte differenziert nach Jahren sowie nach ihrer Kennt-
nis im bundesweiten Vergleich);

Zu 2.:

Der Landesregierung und der BNetzA liegen keine Angaben für die letzten fünf 
Jahre vor. Die Versorgungsauflage der im Jahr 2015 versteigerten Frequenzen 
sahen vor, dass die Mobilfunknetzbetreiber bis 31. Dezember 2019 einen Ver-
sorgungsgrad von 97 Prozent der Haushalte in jedem Land mit 50 Mbit/s zu er-
reichen haben. Diese Auflage haben die Mobilfunknetzbetreiber innerhalb einer 
Nachfrist erfüllt.

Erst die Versorgungsauflagen der im Jahr 2019 versteigerten Frequenzen sehen 
eine Mindestdatenrate von 100 Mbit/s vor. Eine Übersicht über den Verlauf der 
Entwicklung der Haushaltsversorgung in Baden-Württemberg liegt der BNetzA 
nicht vor.
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3.	�inwiefern die Versorgungsauflage der Bundesnetzagentur im Rahmen der 5G-
Frequenzvergabe 2019 bis Ende 2022 mindestens 98 Prozent der Haushalte 
je Bundesland mit mindestens 100 Mbit/s zu versorgen in Baden-Württemberg 
erfüllt wurde; 

4.	�sofern die unter Ziffer 3 aufgeführte Versorgungsauflage nicht erfüllt wurde, 
was ihrer Kenntnis nach die Ursachen hierfür sind;

Zu 3. und 4.:

Die Fragen 3 und 4 werden aufgrund des Sachzusammenhangs gemeinsam be-
antwortet.

Die Auflage, mindestens 98 Prozent der Haushalte in jedem Land mit mindestens 
100 Mbit/s zu versorgen, ist nach Aussage der BNetzA in Baden-Württemberg 
von allen drei Mobilfunknetzbetreibern fristgerecht erfüllt worden. Einige Mobil-
funknetzbetreiber haben sogar einen Versorgungsgrad von deutlich über 99 Pro-
zent erreicht.

5.	�wie sich die Anzahl der weißen Flecken in Baden-Württemberg seit der 5G-
Frequenzvergabe 2019 entwickelt hat (bitte auch mit Angabe der Lage der wei-
ßen Flecken);

6.	�wie viele weiße Flecken seit der 5G-Frequenzvergabe 2019 in Baden-Württem-
berg durch die Netzbetreiber geschlossen wurden (bitte auch mit Angabe der 
Lage der weißen Flecken sowie differenziert nach Netzbetreiber);

Zu 5. und 6.:

Die Fragen 5 und 6 werden aufgrund des Sachzusammenhangs gemeinsam be-
antwortet.

Im Juli 2021 betrug der Anteil der weißen Flecken 5,33 Prozent der Fläche des 
Landes. Zu diesem Zeitpunkt wurden die Daten erstmalig mit einheitlichen Vor-
gaben erhoben. Vergleichbare Daten vor diesem Zeitpunkt liegen der Landes-
regierung nicht vor. Nach Angaben der BNetzA beträgt der Anteil der weißen 
Flecken 4,26 Prozent der Fläche in Baden-Württemberg (Stand: Oktober 2022).

Die Lage der weißen Flecken in Baden-Württemberg kann im Mobilfunk-Moni-
toring1 (als Teil des Gigabit-Grundbuchs) der BNetzA eingesehen werden. 

7.	�wann sie den Netzbetreibern im Rahmen der 5G-Frequenzvergabe 2019 die 
Liste mit den weißen Flecken in Baden-Württemberg vorgelegt hat;

Zu 7:

Das Land war im Rahmen der Präsidentenkammerentscheidung zur Frequenzver-
gabeentscheidung 2019 aufgefordert, an die BNetzA die Liste mit den zu schlie-
ßenden weißen Flecken zu melden. Diese Meldung erfolgte am 24. April 2020. Die 
BNetzA hat im Mai 2020 diese Liste den Mobilfunknetzbetreibern übermittelt.

8.	�wie viele 5G-Basisstationen seit der 5G-Frequenzvergabe 2019 in Baden-Würt-
temberg errichtet wurden (bitte auch mit Angabe der Lage der 5G-Basisstatio-
nen);

Zu 8.:

Die Mobilfunknetzbetreiber hatten die Auflage, bis zum 31. Dezember 2022 
mindestens 1 000 5G-Basisstationen bundesweit in Betrieb zu nehmen und für 
_____________________________________

1	 �Abrufbar unter: https://gigabitgrundbuch.bund.de/GIGA/DE/MobilfunkMonitoring/Vollbild/
start.html;jsessionid=4DAB1C087350F80C37107E0C6B535730.
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5G-Anwendungen zur Verfügung zu stellen. Der Ausbau richtet sich nach dem  
flächenmäßigen Anteil am Bundesgebiet. Danach waren in Baden-Württemberg 
100 5G-Standorte von jedem Mobilfunknetzbetreiber zu errichten. Alle drei eta-
blierten Mobilfunknetzbetreiber (Deutsche Telekom, Vodafone und Telefónica) 
haben diese Auflage nach Aussage der BNetzA erfüllt, teils übererfüllt.

Nach Meldung der etablierten Mobilfunknetzbetreiber wurden seit der 5G-Fre-
quenzvergabe 2019 an rund 4 500 Mobilfunkstandorten in Baden-Württemberg 
5G-Kapazitäten (5G DSS, 5G NSA/SA) geschaffen.

9.	�inwiefern die Versorgungsauflagen der Bundesnetzagentur im Rahmen der 5G-
Frequenzvergabe 2019, bis Ende 2022 Bundesautobahnen mit mind. 100 MBit/s, 
wichtigste Bundesstraßen mit mind. 100 MBit/s sowie Schienenwege mit mehr als 
2 000 Fahrgästen pro Tag mit mind. 100 MBit/s zu versorgen, in Baden-Württem-
berg erfüllt wurden;

Zu 9.:

Diese Auflage, die die Verkehrswege betrifft, bezieht sich auf das gesamte Bun-
desgebiet und wird nach Aussage der BNetzA nicht auf jedes Land einzeln bezo-
gen vorgelegt und ausgewertet.

Nach Angaben der Mobilfunknetzbetreiber seien die Verkehrswege im Sin-
ne der Auflage nahezu vollständig mit 100 Mbit/s versorgt. Allerdings fehlen 
noch vereinzelte Standorte, beispielsweise an Verkehrswegen und insbesonde-
re in Tunneln. Aktuelle Zahlen zur Mobilfunkversorgung der Verkehrswege in 
Baden-Württemberg sind im Breitbandatlas einsehbar (https://gigabitgrundbuch.
bund.de/GIGA/DE/Breitbandatlas/Downloads/Excel.xlsx?__blob=publicationFi-
le&v=5) 

10. �welche Landesliegenschaften sie bisher für Sendeanlagen von Mobilfunkun-
ternehmen bereitstellt;

Zu 10.:

Grundsätzlich hat sich die Landesregierung dazu bekannt, Landesliegenschaften 
für den Mobilfunkausbau zur Verfügung zu stellen, soweit dies die Gegebenhei-
ten vor Ort zulassen. 

Insgesamt befinden sich auf Landesliegenschaften derzeit 100 Mobilfunksende-
anlagen (wird eine Liegenschaft von mehreren Mobilfunkanbietern gleichzeitig 
genutzt, ist dies in Klammern vermerkt):
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Des Weiteren befinden sich Sendeanlagen von Mobilfunknetzbetreibern auf Lan-
desliegenschaften mit Standorten des digitalen Behördenfunks, einem nicht-öf-
fentlichen Mobilfunknetz für alle Behörden und Organisationen mit Sicherheits-
aufgaben (BOS). Der Digitalfunk BOS bietet seine aktuell rd. 200 landeseige-
nen Maststandorte regelmäßig allen Mobilfunknetzbetreibern zur Mitnutzung an. 
Diese Standorte werden aus Sicherheitsgründen hier nicht einzeln aufgeführt. 
Schließlich werden Standorte für Sendeanlagen von Mobilfunkunternehmen im 
Staatswald Baden-Württemberg (vorwiegend auf Waldflächen, auch auf Gebäu-
den, wie z. B. Wassertürmen) bereitgestellt.

11. �welche Landesliegenschaften für die Bereitstellung von Sendeanlagen geeig-
net sind;

Zu 11.:

Die Eignung von Landesliegenschaften für die Errichtung von Mobilfunkbasis-
stationen hängt von einer Standorteignungsprüfung durch die Mobilfunknetzbe-
treiber ab, die sich nach den jeweiligen topografischen und örtlichen Bedingungen 
sowie technischen und wirtschaftlichen Anforderungen richtet.
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12. �wie viele Flächen auf Privat-, Firmen- oder kommunalem Grundstücken ihrer 
Kenntnis nach derzeit für die Errichtung eines Mobilfunkmastes an Mobil-
funkunternehmen vermietet werden (bitte auch mit Angabe, welcher Anteil 
dieser Flächen davon über das Mobilfunk-Standorterfassungstool der Lan-
desregierung gemeldet wurden);

Zu 12.:

Der Landesregierung liegen keine Erkenntnisse vor, wie viele Flächen auf Privat-, 
Firmen- oder kommunalen Grundstücken derzeit für die Errichtung von Mobil-
funkmasten an Mobilfunkunternehmen vermietet werden. 

Über das Mobilfunk-Standorterfassungstool des Ministeriums des Inneren, für Di-
gitalisierung und Kommunen wurden bereits 160 Meldungen von Kommunen, 
Unternehmen und Privatpersonen an die Mobilfunknetzbetreiber übermittelt. Die 
Mobilfunknetzbetreiber prüfen derzeit die gemeldeten Standorte auf Eignung  
(z. B. ob es in diesen Gebieten einen konkreten Bedarf zur Verbesserung der Mo-
bilfunkversorgung bzw. -qualität gibt oder ob der Standort funktechnisch geeignet 
ist).

13. �welche konkreten Maßnahmen sie bisher im Rahmen der Information- und 
Kommunikationsinitiative „Mobilfunk und 5G“ umgesetzt hat;

Zu 13.:

Im Rahmen der Informations- und Kommunikationsinitiative „Mobilfunk und 
5G“ wurden insbesondere folgende Maßnahmen und Aktivitäten umgesetzt: 

•	 �Durchführung einer Auftaktveranstaltung zum Start der Informations- und 
Kommunikationsinitiative,

•	 Erstellung eines Erklär-Videos „Mobilfunk und 5G in Baden-Württemberg“,
•	 �Erstellung einer Informationsbroschüre „Mobilfunk und 5G: Fragen und Ant-
worten zur 5. Mobilfunkgeneration und zum Funknetzausbau in Baden-Würt-
temberg“,

•	 �Erstellung eines Informationsflyers/Kurzinformation zum Thema „Mobilfunk 
und 5G“,

•	 �Erstellung eines Kommunikationsleitfadens für Kommunen in Baden-Würt-
temberg,

•	 �Erstellung einer FAQ zum Thema „Mobilfunk und 5G in Baden-Württem-
berg“,

•	 �Durchführung von drei Fokusgruppen-Sitzungen mit Bürgerinnen und Bür-
gern,

•	 �Durchführung von vier Regionalveranstaltungen zum Thema „Mobilfunk und 
5G“ für die Regierungsbezirke in Baden-Württemberg,

•	 Etablierung einer Informationsplattform auf www.mobilfunk-bw.de,
•	 Einrichtung eines Funktionspostfachs zur Beantwortung von Bürgeranfragen,
•	 �Durchführung einer Mobilfunk-Workshop-Reihe für Kommunen in Baden-
Württemberg (aktuell laufend).
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14. �wie oft der „Runde Tisch Mobilfunk“ der Landesregierung, der im Januar 2022 
ins Leben gerufen wurde und mindestens zweimal jährlich tagen soll, bisher 
getagt hat (bitte auch mit konkreter Darstellung der behandelten Themen, der 
bisherigen Ergebnisse sowie der am Runden Tisch beteiligten Akteure;

Zu 14.:

Bei der Auftaktveranstaltung des Runden Tisches Mobilfunk im Januar 2022 
haben die Mobilfunknetzbetreiber, Kommunalen Landesverbände und vom Mo-
bilfunk betroffenen Fachressorts teilgenommen. Schwerpunkte waren neben der 
Darlegung der Zuständigkeiten sowie der Vorstellung der Aktivitäten im Zusam-
menhang mit dem Mobilfunk durch die teilnehmenden Fachressorts auch die Vor-
stellung des Status-quo und der Ausblick des Mobilfunknetzausbaus in Baden-
Württemberg durch die Mobilfunknetzbetreiber. 

Schwerpunkt des zweiten Runden Tisches Mobilfunk im Juli 2022 waren die Ver-
einfachung der Genehmigungsverfahren zur Beschleunigung des Mobilfunkaus-
baus in Baden-Württemberg. Dabei wurden konkrete Anpassungen zur Erleichte-
rung des baurechtlichen Verfahrens beim Mobilfunkausbau in der Landesbauord-
nung (LBO) besprochen. Ein entsprechendes Gesetz zur Anpassung der LBO soll 
zeitnah in den Landtag eingebracht werden. Neben den Mobilfunkunternehmen, 
Tower Companies und Kommunalen Landesverbänden waren auch Vertreterin-
nen und Vertreter des Ministeriums des Inneren, für Digitalisierung und Kommu-
nen sowie des Ministeriums für Landesentwicklung und Wohnen anwesend. 

Derzeit laufen die Vorbereitungen für den 3. Runden Tisch Mobilfunk, der im 
Frühjahr 2023 stattfinden soll. Das Schwerpunktthema des nächsten Runden Ti-
sches Mobilfunk lautet: Potenziale zur Verbesserung der (kommunalen) Abstim-
mung der am Mobilfunkausbau beteiligten Akteure (Mobilfunknetzbetreiber, To-
wer Companies, Kommunen). 

15. �wie sie die aktuelle Situation der Mobilfunkversorgung in Baden-Württemberg 
insgesamt bewertet.

Zu. 15.:

Die Mobilfunkversorgung steigt in Baden-Württemberg kontinuierlich. Derzeit 
werden über 95 Prozent der Fläche in Baden-Württemberg durch mindestens 
einen Mobilfunknetzbetreiber mit 4G (LTE) versorgt. Auch der 5G-Ausbau ge-
winnt immer mehr an Fahrt. Knapp 57 Prozent der Fläche in Baden-Württemberg 
werden bereits mit dem neuesten Mobilfunkstandard (ohne 5G DSS) versorgt. 

Trotz der Fortschritte gibt es weiterhin noch zu versorgende Gebiete in Baden-
Württemberg. Um die noch unterversorgten Gebiete zu schließen, hat die BNet-
zA die Mobilfunkunternehmen zu sehr weitreichenden Versorgungsauflagen ver-
pflichtet, die bis spätestens Ende 2022 bzw. Ende 2024 erfüllt sein mussten bzw. 
erfüllt sein müssen. 

Gebiete, in denen kein Mobilfunknetzbetreiber eine 4G-Versorgung oder besser 
anbieten kann und in denen keine Versorgungsauflagen aufgrund der Mobilfunk
lizenzvereinbarungen bestehen, werden im Rahmen des Mobilfunkförderpro-
gramms des Bundes ausgebaut. Die Mobilfunkinfrastrukturgesellschaft (MIG), die 
für die operative Umsetzung des Mobilfunkförderprogrammes zuständig ist, hat be-
reits erste Förderaufrufe für Mobilfunkstandorte in Baden-Württemberg gestartet. 

Ziel der Mobilfunkförderung des Bundes ist es, bis zum Jahr 2025 99,95 Prozent 
der deutschen Haushalte und 97,5 Prozent der Bundesfläche mit 4G-Mobilfunk zu 
versorgen.

Strobl
Minister des Inneren, 
für Digitalisierung und Kommunen
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